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D E S  K R E I S E S  S A N D O M I E R Z .

Abonnem entspreis vierteljährig 3 Krunen. N r  6  Sandom ierz den 15 April 19L6

IN H A L T :
1. Bestim mungen über die Ein - unid Ausfuhr von Waren; sowie über den Grenznah verkehr mit 

Galizien.—  2. W arn u n g  vor dem Berühren aufgehindener Artilhniege.scliosse.— 3. Tabakm onopol: Ver
o rdn ung 'des  A im eeoberkom m andanten .—  i .  Durchführungsbestimmungen für das Tabakmonopol.-— 5. Z u 
weisung der T abakverläge  an das Tabakm agazm  in Kielen.—  6. Besitz von W alten, Munitioüsgegenstäii- 
den und Sprengstoffen: Verordnung des A rm aeoberkom m andanteu .—  7. Für Schul biblioteken geeignete  
Bücher.—  S. V er legu ng  des Gendarmeriepostens W isn iow a.—  9. Gesuche um Ein - und A usfuhrbew ill i
gu ng  von W aren .—  10. Vorschriften zur R egelung  der E rzeugung von Mahlprodukten.—  11. A prov is io -  
n ierung der Städte und Marktflecken; Einführung von Brotkarten.—  12. B ekäm pfung der F liegenplage.—  

Beilagen: Verschleiskoiisiguation, Ertrags - und Lastenausweis, 2 Steckbriefe.

1.

Bestimmungen über die E in- und A u sfu h r von Waren, 

sow ie  über den Grenznahverkehr mit Galizien

Z ufo lge  V erordnung des Militärgcueralgouvar- 

nements in Polen I. Präs. Nr. 339*2)19 und ß  Nr. 
620016  wird Folgendes zur D aruachachtung verlaut- 

oart:

A ) W arenverkehr

1) Die A u sfu h r von W aren  mit A usfuhrbew ill i
gung, sowie die freie Ausfuhr solcher Artikel, aur 

w e l c h e  keiu Ausfuhrverbot gesetzt ist, ist mir au be

stimmten Stellt u der Grenze „A u sfuh rste lle n " gestat

tet.

Diese Austuhrstelleu im Kreise sind Sandom ierz 

und Zaw ichust.

A u sse r an fliesen Punkten ist überall entlang der 

Grenze jedwede A n sfu h r verboten 

2) Bezüglich E in fuh r aus der Monarch ie  gelten

die für diese in Kraft stehenden Ausfuhrbestimmun
gen.

3j Das Überschreiten der Grenze durch Funrw er- 

ke ist nach beiden R ichtungen nur hei Tag und nur 
bei obigen Ausfuhrste llen, von innen nach aussen 
überdies nur mit dem vorgescliriebeueu Viehpass und 
Passierschein gestattet.

A lle  Fuhrwerke sind bei den Austuhrstelleu ei
ner eingehenden Visitii ruug unterworfen.

B) Grenznahverkehr mit Galizien.

1) Jene E inwohner der unmittelbar an Galizien 

grenzenden Kreise des k u. k. Militärgeueralgouver- 

nements in Polen, welche in folge ihrer wirtschaftli 
chen B etätigung aut den öfteren Verkehr über die 
Grenze angewiesen sind, können in den benachbarten 
gaiizischeu Grenzbezirk übertreten, wenn si- mu, ei
nem  hiezu berechtigenden Ausweise versehen sind

2) Die A usstellung dieser Ausweise, welche g e 
bührenfrei erfolge, wird den Kom mandanten der
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Gemiarmerioposten in Zawichost, D w ik ozy ,  Sando- 

jniexz, SambciMMc, K oprzy  wniea, L on iow , önifck, Tur-  
sko W k. und Potaniec übertragen.

Diese Ausweise sind in beschrankt«-»! Mal.ie nur 

vertrauenswürdigen Personen zu erfolgen. Dieselben 
müssen nach A b la u f  von 28  Tagen  erneuert werden.

3) 1 >i(- in den Punkten l  u. 2 erwähnten A us

weise berechtigen zurr. Überschreiten der Grenze nur 

an den in der Legitimation ausdrücklich bezeichnoten 

Grenzubertrittsstelh n, sowohl für die 11 n- als auch 
für die Rückreise.

4) Als Passie rste llen  (GruizübertrittBStelleii) für 
Personen werden bestimmt: Sandomierz Zuwichoat und 

Potaniec. A n  anderen Punkten darf die Grenze von 

Personen nicht überschritten werden.

5) Hei Pi uersbrünsten und -Überschwemmungen 
kann dem Rettungs-uud Hilfspersonale der U bertrat 

über dir Grenze ohne Ausweish istung gestattet wer

den.

Durch vorstehende Verfügungen tritt der Punkt 

10 des Am tsblattes Nr. 2 \on 1910 aulier lvraft.

2.

W arnung vor dum Berühren aufgefundener Artilleriege- 

schosse.

Nachdem sich noch immer Unglücksfälle durch 
unvorsichtige Hantierung mit aufgefundeneii Artillerie- 
gescliossen ereignen, denen Menschenleben zum Opfer 
falh n, wird die B evölkerung neuerdings und nach

drücklichst vor dem Berühren aufgefundener A rtillerie

geschosse gewarnt.

Im  Aullinduugstaile eines solchen Geschosses ist 

der Sotlys unverweilt zu verständigen. Derselbe hat 
den nächsten Gondarmerb poston sofort zu verstän- 

d .gen und dafür zu Sorgen, dass das Geschoss von 

niemandem berührt werde.

Die Herren Geistlichen, Lehrer und die Geudar- 
merieorgane werden aufgetörderl, durch häufige Be
lehrungen der B evölkerung die Gefahr klar zu fegen, 

die das Hantieren unt Artillenegeschuaseu in sich 

birgt.

3. 

Tabakmonopol.

Verordnung des Armeeoberkommandanten vom 8 M arz

1916.

A u f Grund der Mix kralt A llerhöchsten Ober

befehles übertragenen Befugnisse der obersten Z iv il 
und AI ilitärgewalt • linde Ich für die in österreicliisch- 
uiigarischer .Militärverwaltung stehenden Gebiete P o

lens (Okkupationsgebiet) anznordnen, wie folgt:

§ 1.
M o n o p o l s  r e p  h t.

Die Einfuhr von Tabak  in das Okkupationsge
biet und der Absatz  von Tabak  m diesem Gebiete ist 
der k. u. k. Militärverwaltung; Vorbehalten.

Unter „T a b a k “ werden in dieser Verordnung 

“Tabakblätter, Zigaretten-, Rauch-, Schnupf-uud Kau
tabak, Zigarren und Zigaretten verstanden.

§ 2 
E i n f u h r .

Die Einfuhr für die in § 4, Punkt 1 bis 3, der 

Z o llordnuug (V erordnung des Arm eeoberkom audauten 
vom  31. Mai 1910, Nr. 16 V. Bl.) bezeiehneten Z w ecke  
unterliegt keiner Beschränkung,

Reisende dürfen zum  Verbrauche während der 
Reise zehn Stück Zigarren oder fünfundzw anzig  Stück 

Zigaretten oder fünfunddreil.iig Gramm Tabak eiutüh- 
ren (§ 4, Punkt &, der Zoflordnung).

§ 3.
A b s a t z .

Zum A bsätze  von Tabak können einzeln« Per
sonen von der k. u. k Militärverwaltung nach M'aJ.i- 
gabe  der Verordnung des A rmeeoberkommandanteii 

vom  ‘2li. J a h  1Ö1Ö, Nr. 2S V. Bl., ermächtigt werden

§ 4.
P r e i s b e s t i m m u n g .

Die Preise für den Versclileifi von Tabak w er

den durch Verordnung des Militärgoueraigonverneurs 
einheitlich festgesetzt,

Das M ilitärgenerafgcuvornem ent bestimmt die 
Preise, zu denen der Tabak au Erzeuger von Tabak- 
fabrikateu abgegeben  wird, sowie die Provisionen, die 

den Händlern (V erordnung des Arm oeoberkom m au- 

dauten vuin 2b. Juli 1915, Nr. 20 V. Bf.) gewährt 
werden.



Nr. 6.

A lle  indirekten A bgaben  von  der E rzeugung 

oder dem Absätze von Tabak  sind aufgehoben.

§ 5.
V o r h a n d e n e  V o r r ä t e .

Auf' die am 16. Marz 191(1 im O kkupationsge
biet! vorhandenen Vorräte rindet § 4, Schlui.ia.bsatz, 

keine Auwürldung.

In Lezug auf diese v orräb können di< naoh den 

Landesgfesetzen einzuliebenden indirekten Steuern 

durch V erordnung des Militärgeneralgouverneurs bis 
zum Jfetrage von 100°/° des Steuersatzes erhöht wer

den.

Die Vorräte sind 51s 15. April 191(1 bei jenem  
KTeiskommando anzumelden, m dessen Am tsgebiote  

sie lagern. Nicht angemeldete Vorräte dieser A rt 

werden vom  KreiskoniuUando als verfallen erklärt,

§ ü.
E rm ächtigung zu Durch führ ungsmali nahm en.

Der M ilitärgeneralgouverneur ist ermächtigt 

allip .Verordnungen zu- erlassen und alle L nm chtun - 
gen zu schaffen, nie zur D urchführung des l'abak- 

m ouopols n otw en d ig  sind.

§ £

S t r a f  b e s t i m m u n g.

Übertretungen dieser Verordnung oder einer auf 

Urund derselben erlassenen Vorschrift werden vom  
Kreiskom m ando —  so fem e die H an d lu n g  nicht unter 

eim strengi re Strafbestim m ung fällt -  mit G eld 
strafe bis zu fünftausend Ivionen oder mit A rrest bis 

zu sechs Monaten bestraft.

Neben d-er Freiheitsstrafe kann Geldstrafe bis 

zu dreitausend Kronen verhängt werden

§ fc-
S c h 1 u li b e s t i m m u n g.

Die Verordnungen des Armeeoberkommandant'Ui 

vom 2 1 Juni 1915, Nr. 22 und 2i3 V. Bl., sind auf

gehoben.

Zigarettenpapier und Zigarettenhülsen unterlie

gen nach dem Mabstabe von 100 kg  einem Zollsätze 

von  250 Kronen.

§ .9.
\V i r k  s a ui k e i t s b e g  i n n.

D ie  §§ 1, 2 und ö  treten mit dem l ä g e  der

Kundmachung, d ie-übrigen  Bestimmungen dieser Ver
ordnung mit dem 16. März 10116 in Kraft.

Erzherzog Friedrich, FM., m. p.

4.

Durchführungsbestim m ungen fü r das Tabakmonopol.

A. E infiinrung des Tabakm onopoles.

Mit 15. März 1916 wurde das TabakmorlopoJ 

eingufiihrt.

Laut unter Einem  zur Publizierung gelangenden 

IlegienuMit und auf Grund der A.O.K. V erordnung vom. 
26. Juli 1915 Kr. 28 V. Bl. darf  Niemand den Tabak- 
handcl ohne Konzession  der Militärverwaltung betrei

ben. Zum  Verkaufe der Tabakmaterialien sind Tabak- 
vorläge und TabakverSichleil.sstellon ^T abaktra f ik en )  
errichtet worden.

Im  hiesigen Kreise 'Bfestehen drei T abak  Verlage 
und zwar: in Sandomierz,1 ^ lim ontuw  und Staszöw .

Zu dem Tabakverlage  a) in Sandom ierz gehören 
die Tranken: m der Stadt Sandomierz, daun in den 
Gemeinden D w ikozy, Obrazöw, Sam borzec, W ilczyee , 

ZawiehöSt, b) in Klim ontow die Trafiken in den G e 

meinden: Klimoncöw, J urkowice, lvoprzywm ea. Dipnik, 

Loniöw , und in fo lgenden Dörfern der Gemeinde1 W i-  

suiowa: Mata wieä, M aszyny, l log ozn o  Szczeglieefdc) 
dem Tabakverfage in SlaszÖ W  sind zugewiesen die 
Traifikcn: in der Stadt Staszöw, daun die Trafiken in 
den Gemeinden: Osh-k, Pofaniec, Kytwiany, Tnrsko 
wn-lkie und die Gemeinde W iöuiow a mit Ausnahme 
der sub b) ausgewi'-seuen Dörfer. Die T a b a iv e r le - ,  
ger dürfen die Tabakfabrikate nur in dem Tabak- 
roagazine, w eichem  sie zugewrieseu wurden, auf Grund 
einer Bestellung unter A ngabe  Jirer Vorräte beziehen. 
Den Tabak  Verlegern ist es strengste n&‘ u utersagt die 
Tabakmaterialien an andere Personen, als*' au die 

ihnen zugewiesenen Trafikanten abzugeben.

Die Detadverschleißer (Trafikanten) dürfen nur 
in jenem  Tabakverlage, welchem  sie zugewieSen w er
den, ihre Tabakvorräte gegen  einen Bestellschein und 
E intragung in dem Eassungsbuclie besorgen. Die 
Tralikauteu beziehen die Tabakfabrikate zu dem in 
dem Tarife festgesetzten Preis nach A b zu g  von  10°/°, 

welcher ihre Provision  bildet.
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A lle  Tabaklabrikate dürfen nur zu dem in dem 
Verschleißt,arile faafcgfrsetztBh Preis an die Parteien 
verabreicht werden. Verkauf von Tabakfahnkaton  zu 

höheren als den festgesetzten Preisen v ird strengstens 
geahndet -werden.

Die Tahakverleger beziehen d.re Talmkvorräte 

in dem Tabakm agazine zu dem in dem Tarif«  festge-o  o
setzten Preis nach A b zu g  der innen zuerkannten Pro

vision, Die Provision beträgt laut Reglement für Ta- 

Lakverleger je  nach der E ntfernung des Standortes 
des Verlages vom Tabakm agazine 1B, 14, be.zw lo»,'». 

D a  alle in diesem Kieise gelegenen Tabak\erlüge von 
dem Tabakm agazine (in Kielce) über ‘20 klm. entfernt 

sinn, wird die Provison provisorisch IfW» betragen. 

In dieser Provision i»t die XOöÄ Kleinverschleiiier- 
Pro vision mitinbegi ilfen.

Die Tabakverleger  wi rden ausdrücklich aulmerk
sam gemacht, dass ihre Eiukommenverhältniße am 
Schlüsse des Jahres einer R evision  unterzogen wer

den, und dass s ie . auf Grund der Geschäftsergebnisse 
des abgelaufeuen Jahres eventuell zu einer rückwir
kenden G ew iunrüokzahluug verhalten werden können.

Unter Umstünden können späterhin auch ein
träglichere Tabaktrafiken zur einer Gew innrückzah- 

luiig verhalten werden.

Mit Ende Juni und Ende Dezem ber eines jeden 
Jahres sind die Tabakverleger  verpflichtet behufs 
Ü berw achung der Verschleißgeschäfte dem k. u. k. 

Kreiskom m ando dire inventare  vorzulegen.

Gleichzeitig  mit den Inventaren  sind mit Ernh 
Dezem ber auch Versübieißkonsignalionen laut dem 

beiliegenden Formulare vorzulegen (B ig “ . 1).

Außerdem  sind die T abakverK ger  verpiliohtet, 

imt Schluß eines j j i len  Jahres einen Ertrags-und Las- 
tenausweis nach dem beigpsoliloßoiion Eormulare im 
W e g e  des Tabakm agazins dem G eneralgouvernem ent 

vorzulegen (Blge. 2h,

Die  Bestellungsfbrmularß und Eassungsbücher 
für die Tratikanten sind von  den Verlegern beim 

Tabakm agazine  gegen Erlag der Selbstkosten anzu

sprechen Zu  denselben Preisen werden die Druck - 
Sorten an die Trankanteu  überlassen werden.

B. Reglement fü r die Tabakverleger.

1. A l»  Vermittlungsstellen zwischen den Tabak-

inagaziuen und den Tabaktrafikanten werden in Städ
ten und grösseren ( Irtschaften Tabakverläge  errichtet, 

welche in der Regel mit einer Tabaktrafik (V erlags
trafik) verbunden sind.

2. Das Lokal für den Verlag muss rein, tro 
cken, luftig, hell und ln izbar sein, von aussen wird 
das L okal mit der A ufschrift  „k u. k Tabakverlag- 
c. i k. Skt ad ty ton iu “ gekennzeichnet, der Eussiboden 

und die W ände  des Tabaklagers müssen mit Brettern 

verkleidet werden.

B. Die Verla,gsprovision wird unter Berücksich
t igung  der im einzelnen Falle obwaltenden Verhältnis

se mit einem P rocentsatz« von dtim nach den Tarit- 

preison berechneten Werte des bezogenen Tabakm ate- 
riales festgesetzt und darf fo lgende Ausmasse nicht 
übersteigen:

a) im Standorte des Tabakm agazins und in 
anderen bis 10 klm. vom Verschleisamte entfernten 

Orten Üi: ».

b) in Orten, welche über 10 klm. und nicht 
mehr als 20 klm. entfernt sind 14"/».

c) in allen anderen Orten lfiM.

In dieBen Provisionssätzen ist der l>>/° Tralikau- 

ten-G ew inu (Klein verschleißer-Provlsion) mltmbegrif- 
fen.

Das Gi neralgouveruem eut behält sich bis aut 
Weiteres eine jährliche Revision  der Einkommen Ver
hältnisse und die Vorsclneibung einer nachträglichen 

(Jewimirückzalüuug vor, welche rückwirkend für die 
abgelaufene Geschäftsperiode eingehoben wird. Zum  
Z w ecke  dieser Revision haben die Verleger  mit Schluß 
eines jedeu Jahres einen Ertrags-und Lastenausweis- 
iiacli den angeschlosBenen Eormularien im W eg e  dös 

Tabakmagazius dem Generalgouvernem ent vorzulegen

4. Der V erleger hat das Tabakmaterial aus
schliesslich bei den ihm vorgeschriebeneu Eassuuga- 
stelleu zu beziehen.

Ebenso ist dem Verleger die A b ga b e  von T abak 
material au andere als die ihm zur Fassung zugew ie

senen Detail Verschleißer (Tranken) und die eigene 
Verlagstrank untersagt.

Bei der A b ga b e  der Fabrikate an den Detail- 

versclileib» darf  die eigene Verlagstraiik gegenüber
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den anderen Verschleißstelien nicht begünstigt werden.

5. Die Tabaktraiikate sind von' den Verlagern 

mit einer au f der vorg i  schriebencn Drucksorte in zwei 
Exemplaren ausgefertigten Bestellung beim T abak 
magazine (Fassungsstellej auzuspreclien. Letzteres über- 
prült die Bestellung, namentlich im Hinblicke aut 
die jew eils  vorhandenen Vorräte», berechnet den G eld 

wert und liquidiert dieselbe.

Der liquidierte B etrag  ist vom  Verleger in der 
1s reinkassa emzuzahlen, welche hierüber eine A m ts- 
quitcung ausfertigt.

A ut Grund der liquidierten Bestellung und der 
beigebrachten Amtsquiutung über die geleistete Ein- 

zahlung wird das Tabakm aterial vom  Magazine aus- 
getolgt. v o b e i  dem Verleger das 2-te Exemplar der 
Bestellung (Duplikat) zurückgestellt  wird.

A.

G. Die A usgabe der Tabakfabrikate an die 
Trafikanten hat auf Grund einer Bestellung gegen 
Bezahlung des Tarifpreises nach A b zu g  des lO V - t i -  
gen Trahkautengewinnes zu erfolgen. Jede Bestel
lung ist nach M enge und Sorten und unter Ersioht- 
bchmacliuug des Tarifwertes derselben in das Fas- 
sungsbuch des Tratikanten einzutragen. Die Fassuugs- 
bücher sind den Trafikanten zurückzusteilen, dage
gen die Bestellungen der Trafikanten ,m Verlage in 

A u fbew ah run g  zu nehmen.

D ie  au die eigene. Verlagstrank jew eils  aus dem 
Lagervorräte, zur A b ga b e  gelangenden Fabrikate sind 
gleichfalls auf einem Tratikantönbestellungsfbrmulare 
vorzumerken.

7. Die einmal ausgefolgteu W aren  dürfen nicht 

zurückgeuommi n werden.

8. Jeder V e ilag  muss an allen W ochentagen  
Von S bis 12 Uhr vorm. und von 2 bis G Uhr nachm. 
otfeugehalten werden. In B ezu g  au f die Verlags- 

tralik gelten die Bestim mungen des lleg lem en ts  für 

die Trafiken.

(J. Jeder Tabakverlag  soll tunlichst eiueu auf 
S-10 T age  ausreichenden Vorrat an Tabakm atona Leu 

auf L ager  halten.

10. Jede  Manipulation zum Nachteile der Quan

tität oder Qualität der W are, wie Entnahme von  
T abaa  aus Päckchen, M ischung von verschiedenen 
Sorten, Zusatz von  fremden Stoffen, Verschleiß von  

Zigaretten  eigener F Lzeu gun g  ist strengstens verboten.

11. Die Tabakverschleißer sind freundlich zu 
behandeln und in der .Reihenfolge ihres Erscheinens 

zu bedienen.

L2. Über die Mater lalgebahrung muss der Tabak
verleger jeder  Zeit Aufschluß geben können

Zu diesem Behuf'e sind die vom Tabakm agazine 

zurücagestellten Duplikats - Bestellungen in einem 
Umschläge sorgfältig  aufzubewahren und die einzel
nen Bestellungen auf einem Vormerkblatte, welches 
gleichfalls in den U m schlag einzulegen ist, un

ter Ersichtlichmacliung der Nummer und des Datums 

der Bestellung, sowie des vollen Tarifwertes der Fa

brikate (ohne A b zu g  der Provision) fortlaufend in 

E videnz zu halten.

In gleicher Weise siud auch die Bestellungen 

der zur Fassung zugewiesenen Trafiken und die 
Aufschreibungen über die A bgaben  an die eigene 
Verlagstrafik in speziellen Um schlagsbögen für 

jede  Trafik chronologisch geordnet zu hinterlegen 
und in je  einem Vormerkblatte, enthaltend die N um 
mer, das Datum und den vollen Tarifw ert der Träfi- 
kanten-BeStellungen, bezw. der A bgaben  an die Ver- 
lagstralik evident zu führen.

Die Vorm erkblätter sind mit 31. Dezem ber eines 
jeden  Jahres abzuschliessen und mit 1 Jänner des 

neuen Jahres wieder neu anzulegen.

A m  30. Ju m  und am 81. Dezem ber eines jeden 
Jahres sind die Verlagsvorräte zu inventieren und der 

Tarifw ert der Vorräte zu berechnen. Das Ergebnis der 

Inventur ist auf einem Bestellungsformulare ersiohtlioh 
zu machen und bis lOteu des auf die Inventur fo lgen 
den Monates dem Kreiskommando einzusenden. Dem 
Inventur-  Ausweise über den Vorrat am 31. Dezem ber 

ist ferner eine Verschleisskonsignation nach dem zu- 
riegenden Formulare anzuschliessen.

13. Die Tabakvurleger sind au die A nordn un 

gen der gegenw ärtigen  und anderer künftighin zu 

erlassender Instruktionen gebunden und verpflichtet, 
allen W eisungen und A nordnungen  der Behörde und 
der K ontrollorgane Folge zu leisten.

14. Sie sind Verpflichtet, den Kontrollorganen 

jederzeit den Eintritt in das Geschäftslokal zu gestat
ten und die geführten A ufschreibungen zur Einsicht 
und Überprüfung auszufolgen.
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l ö .  Sie sind ferner verpflichtet, die Interessen 
des ' abakmonopols tunlichst zu fördern und alle 
ihnen zur Kenntnis gelangten  A nzeigen  von Über
tretungen anzuzeigon

16. Die Niclitbefo lgung der Anordnungen  des 
Reglements seitens des Tabakverlegers -oder seitens 

seines Vertreters wird mit einer Geldstrafe nebst E nt
ziehung der Konzession nach § 7 d<. r A .  0 .  k  Ver
ordnung vom  2(1 7 PJ15, Nr. 28 bestraft.

17, Die Bestellungsformularien und allfällige 

andere Drueksorten sind beim Tabakm agazine gegen 
F ilag  der Selbstkosten zu In ziehen (Preis 20 11< 11 er).

C Bestimmungen

fü r die Errichtung una Besetzung von Tabak-

versch le iss Geschäften.

1. Gemäss der A .  0 .  K V erordnung vom ‘26.
Juli 11)15, Nr. 28 V . ß l .  ist zum Betriebe des Han
dels mit Tabak  die Konzession der Militärverwaltung 
notwendig.

2. Die K onzession , welche jederzeit widerrufen 
werden kann, darf nur für solche Orte erteilt werden, 

in denen die Eröfinung einer Tabakverschleilistelle
den Bedürfnissen der B evölkerung  entspricht; sie darf 
lediglich für Betriebsstätten erteilt werden, die lnefür 
in sanitärer Hinsicht geeignet sind und deren linanz- 
polizeil che Ü berw achung keine Schwierigkeiten ver

ursacht.

3. Bei Errichtung und B esetzung der Tabak- 
verschleilistellen ist einerseits au f die Bedürfnisse der 

B evölkerung  R ücksicht zu nehmen, andererseits ist 

aber auch darauf zu sehen, dass die Lebensfähigkeit 
der Trafiken durch eine allzugrosse Vermehrung der

selben nicht gefährdet werde.

4. Die V erschleisshzeuzen werden freihändig

nach freiem Ermessen der M ilitärverwaltung verliehen. 
>

5. Die Errichtung und B esetzung neuer, sowie 
du Besetzung froigewordener Tabaklraliken liegt im 

W irkungskreise der K reiskommaDdeu.

6. Kasern-und Bahuhoftratiken worden immer 

m Einvernehmen mit den KaBernkommando bezw. 
der B ahnverw altung  errichtet und besetzt.

7. Prinzipiell dürfen die neu errichteten ein

träglicheren Tabaktrafiken nur an die bedürftigen 

W itw en  und W aisen nach gefallenen Angehörigen

der k. u. k Armee):' sowie an die erwerbsunfähigen 

A ngi Höriger, der Arm ee und M ilitärverwaltung ver
liehen werden.

A nsuchen poln. Legionäre oder deren Hinter
bliebenen sind wie Jene der A ngehörigen  der Armee 
oder ihrer bedürftigen W Ttven und V raisen zu be
handeln,

8. Von der Verlags-und Tabaktraliktuhrung 
werden ausgeschlossen:

a) Minderjährige,

b) wegen eines Verbrechens oder wogen einer 

Übertretung der Veruntreuung, des Betruges, des 
Diubstahles, bestrafte oder in Untersuchung stelwndü 
Personen, ferner die aus Anlass einer Gefällsübertre- 
tu ng  vorbestrafte Personen,

c) aus irgend welchen anderen Gründen kein 
Vertrauen erweckende Personen,

d) jene  Personen, die über kein entsprechendes 
Lokal verfügen.

9. In den TabakverSehleihstätten dürfen nur 
die aus dt n k u k. Tabakversohleissmagaziiieu stara- 

mendeu Fabrikate abgesetzt werden.

D Reglement für die Trafikanten.

1 D eu  Verkauf vou  Tabakfabrikateil an die
K onsum enten besorgen die Trafikanten.

2. Das Versclileiülokal soll hell, trocken, rein und 
vod der Strasse zugänglich  sein, sämmtliche Fabrikate 

sind in Schränken oder veiglasten Stellagen nach 
den Erzeugungsdaten geordnet einzulagern.

3. Im  Verschh d.ilokale dürfen Artikel, deren 
Geruch am  die Tabakfabrikate schädlich einwirkeu 

könnte, wie Heringe, Mineralöl, Leder und dgl. nicht 
aufbewahrt werden.

4. V on  Aussen ist das Lokal mit einer deutli
chen Aufschrift  „k. u. k. Tabaktrafik - c. l k. sprze- 
daz ty tou iu “ zu kennzeichnen.

5. Die Tabaklizenz und der Tabakversclileili- 
tarif muss ,m Lokal au sichtbarer Stelle ang bracht 
sein.

6. Die nötigen Tabakfabrikate bezieht der Tra- 
likant von  jen em  Verlage, dem er zur Fassung zuge- 
wieseu ist, gegen  E inbringung einer Bestellung und 

E rlag  des hieiür entialleudeu lvauipreises (Tarilpreis
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Wach A b zu g  von lOW). Die ausgefolgten Fabrikate 
werden vom Verleger !iu das .Fassuiigsbuch, welches 
der Trafikant zu jeder  Fassung mitzubi fingen liat, ( in- 

gefcrag'üi. Dieses Fassungsbuoh ist vom Trafikanten 
tpo»atlich a bzusohliesgen.

7, Die Traliken müssen an W ochentagen  in der 

Zeit vom 1. A pril  bis 31. September von  7 Uhr früh 
bis 9 Uhr abends und vom  1. O ktober bis 31. März 

von 8 U hr früh bis 8 Uhr abends offen gehalten w er 
den. A n  S onn- und Feiertagen dürfen die Trafiken 

nur von 8 Uhr früh bis 12 Uhr vorm. oder durch 2 
Stunden vorm. und 2 Stunden nachm, verkaufen.

8. Der Trafikant ist zur strengen Einhaltung 

der im Versehleisstarife festgesetzten Preise verpflich
tet. Andere  als die von der Verw altung des Tabak- 

m ouopols zum YerschleiSSe zugelassenen Fabrikate 
dürfen nicht verkauft werden.

b. Jede Manipulation zum Nachteile der Quan
tität oder Qualität der W are, wie .Entnahme von T a 

bak aus Päckchen, Mischung verschiedener T abak 
sorten, Zusatz von  fremden Stoffen, Verschleiss von 
Zigaretten eigener Erzeugung ist strengstens unter
sagt,.

10. Die Käufer sind freundlich und zuvorkom 
mend zu behandeln uud in der Iteiheufolge ihres 

Erscheinens zu bedienen.

11 Der Trafikant soll tunlichst einen auf 5 bis 7 
T age  .ausreichenden Tabakvorrat besitzen.

12. D er Trafikant ist an di<■ A nordnungen  der 
gegen wii.ri.igen o-dei' anderer künftighin  zu erlas

sender Instruktionen gebunden und verpflichtet, allen 
W eisungen und A nordnungen  der Behörden und K on
trollorgane F o lge  zu leisten.

13. Er ist auch verpflichtet, den K ontrollorganen 
jederzeit den Eintritt in das Geschäftslokal zu gasta- 
ten und die geführten A ufschreibuugen zur Einsicht 

und Kontrolle  auszufolgen.

Id. Ferner ist er verpflichtet, die Interessen der 
T abakm onopol V erw altung tunlichst zu fördern und 

alle ihm zur K enntnis gelangenden Übertretungen 

anzuzeigeu,

15. N iuhtbefolgung der A nordnu ngen  des gegen 

wärtigen lieg lem ents seitens der Tratikanten wird 

nach § 7 der 1. O. iv Verordnung vom  267 , 1915,

Nr. 28 V. Bl. mit einer Geldstrafe nebst Entziehung 

der rabak-Versohleiss-Befugnis geahndet werden.

Eassungsbüeher und Bestellscheine sind durch den 

fiabakVerleger vom  Tabakm agazine entgeltlich zu be
ziehen (Preis 10 Heller).

Zuw eisung der Tabakverläge  an das Tabakm agazin in 

Kielte.

Mit V erordnung vom  5 Eebruar 1916, Nr. ‘2561116. 
hat das k. u. k. M ilitärgejera igouvernem ent fiir den 

Fall der Einführung des Tabakm onopols  die Tabak

verläge im Kreise Sandomierz dem Tabakrnagazine in 

Kielce zugewiesen.

N achdem  mit Verordnung des A rm eeoberkom 

mandos vom  8. März 1916 das Tabakm on opol in den 
okkupierten Ländern Polens eingeführt wurde, wird 
bekannt gegeben, dass die Tabakverleger  in Sando- 
mierz, l< liinontöw und Staszow ihren Tabakhedarl 
laut den Vors eh ritten des lieg lem enti für die Tabak 
verleger in aem Tauakm agazine in Kielce zu besorgen 
haben.

Besitz von Waffen, Munitionsgeqensianaen und Sp reng

stoffen.

Verordnung des Arineeoherkommandanten vom 8. M arz

1916.
A u f  Grund der Mir kraft A llerhöchsten Ober

befehles übertragenen Befugnisse der obersten Z iv i l 
und M iiitärgewalt finde Ich für die in ösiterreichisch-
u.igai isolier M ilitärverwaltung stellenden Gebiete Po
lens (Okkupationsgebiet) auzuordnen, wie folgt:

Jedermann, der aut welche W eise immer erfahren
hat,

1. wo M atfe.n, Miltntftonsg* genstände oder S preng 
stoffe verwahrt sind, die nach der V erordnung des 
Armee.oberkommandanten vom 16. Februar 1915, Nr 4 
\ . Bl., abzuliefern waren und nicht abgeliefert wur
den, oder
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2. dah jem and s o lc h e .Gegenstände besitzt oder 

verwahrt, ist verpflichtet,

dem Kreiskommando oder Gendarmerieposten- 
kommando seines Aufenthaltsortes den Verwahrungs- 
o'rt, oder den Besitzer oder Verwahrer anzuzAgen und 

hiebei alle ihm bekannten näheren Umstände anzu
geben.

t) ie  A nzeige  mul.i innerhalb dreier Tage, nach

dem der hiezu Verpflichtet,e von der Tatsache der 
Verwahrung erfahren hat, erstattet werdeu.

§ 2 .

W e r  W affen, M um tionsgegenstände oder S p ren g 

stoffe verwahrt oder trägt}- ohne h "zu  im Sinne der 
Verordnung, n des A rm eeoberkom m andanten  vom  16. 

Februar PJ15, Nr. 4 V. B l.f 'oder  vom  29. N ovem ber 
1915, Nr. 44 V. Bl., erm ächtigt zu sein, begeht ein 

Verbrechen und wird —  wenn die T at  nicht nach 
den Mihtärstrafgesetzen einer strengeren Strafe unter- 
li, gt —  vom Gerichte mit Kerker von sechs Monaten 

bis zu fü n f  Jahren bestraft. Neben der Freiheitsstrafe 
kann Geldstrafe bis zu zehntausend Kronen verhängt 

werden.

Übertretungen dos § 1 dieser V erordnung wer

den —  wenn die T at  nicht nach den Militärstrafgv- 
setzen einer strengeren Strafe unterliegt v om  Kreis
kom m ando mit Geldstrafe bis höchstens zweitausend 
Kronen uder mit A rrest bis höchstem  sechs Monate 

bestraft.

§ 5, A bsatz  2, der V erordnung des Ä rm eeober- 
kummandantön von, Lb. Februar 1915, Nr. 4 V. Bl., 

ist aufgehoben.

§ 3 .

Diese V erordnung tritt mit dem T age  der Kund

m achung in Kraft.

Erzherzog Friedrich, FM., m. p

7

Für Schulbibnoteken geeignete Bücher.

Das k. u. k. Militärgeneralgouvernement hat mit 

Verordnung vom  9. Februar 1916, 0 .  Nr 2889 meh

rere im Verlage des Vereines „Towarzyst.wo im. X .  

Piotra Skargi w  K r a k o v i e 1” erschienene Bücher, die

sieh besouders für Schiilerbiblioteken und als Schul- 
prämien eignen, empfohlen.

Die Schulleitungen und Lesehallen werden auf 
die Ausgaben dieses Vereines, deren Verbreitung be

sonders unter der L andbevölkerung  in kultureller und 
sittlicher Beziehung von grossem Nutzen sein würde, 

aufmerksam gemacht.

Bücherverzeichnisse u Bestellungen sind zu rieh 

teil an: Towarzyst.wo Piotra Skargi, Krakau Kanonicza-

g'asse 17.

8 

V e r l e g u n g  

des Gendarm eriepostens W isniowa.

Mit 1 April 1916 wurde der Gendarmerieposteu 

W isn iow a nach B ogor ja  verlegt.

9. 

Gesuche um Ein und Ausfuhrbew illigung von Waren.

Zur strengsten Darnachaclitung wird nochmals 

veriautbart, dass jeder  Kaufm ann, welcher W aren aus 
der öster. ungar. Monarchie in das okkupierte Gebiet 
einfüliren will, sich zuerst eine Einfuhrsbewilligung 
beim Kreiskopimando zu verschaffen bat. Hiezu ist 
dem Kreiskommando eine schriftliche Bitte vorzule- 
ge.ii, in der alle zur Einfuhr beabsichtigten Waren 

nach G attung  und Gew icht und die G ew erbeberech
tigun g  bezw. der Besitz dos erforderiiciien Patente^ 
angeführt sein müssen. Mündliche Bitten haben keim 
Besclileoiugung zur F o lge . Nur in driiigeiide.il Fället 
kann der Besitzer des Patentes, beziehungsweise dei 
Inhaber des Geschäftes mündlich bibt 1 ich werden, nie

mals aber dessen Familienangehörige. Gesuche um E r
teilung von Ausfuhrbew illigungen aus dem okkupier

ten Gebiet in die M onarchie sind stets bei der 

W arenverkehrszentrale m lvraK.au em zubriugen, dit 
sie ihrer Erleuigung selbständig zuiuhrt.

10

Vorschriften  zur Kegelung der Erzeugung von Mahlpro 

dukten.

Z ur einheitlichen K egelung  der M<4ilerzeugunt 
für den Lokalkonsum  im Bereiche des Kreiskommau- 
dos -werden auf Grund der V d g  des Müitärgeneral- 

gouverilements vom  8. N ovem ber l9 1 ö  Nr. 4325 und
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Vdg. vom  S. März lDlH, F Nfr 14! 152 nachstehende 
Vorschriniwri erlassen:

A. Grossmühlen.

1) Fo lgende  Mühlen worden als UrüsSmühlfeli

bezeichnet und der Kontrolle  des k, u k Kreis kom 
man das unterworfen:

a) Staszow-Pächter f l .  TtmTienwurzel

b) Gorki- „ A braham  Benzine.
c) Niedrzwice-Besitzer A dam  N.wfhski.

dj G ory- „ A ron  Kupferblum .

e )  ä la b u szow ice -„ JltMftiae W einberg .

’l )  lue GroSsinuhJen sn.d verpliiel tet, nach Mate

gab nirer Leisuungslähigireit zu arbeiten und kann
das k. u. k. K reiskom m ando den Betrieb eii zelner
t uni er, r< duzieren eventuell ganz ßinstelien

j  *3] Di i >en .im Sir 'achtel- dieser Grass-
miihieu dürien innerhalb der Grenzen aes Kreises G e
treide einkauteu. jedoch  nur m folgenden, einer jeden 

IfSali vorgesch leben M gi v nnahtean o

a> ötaszow* 1 2.‘> -j W e iz  >
46-6 q. R oggi n ',;<S ip Gerste wöchentlich

i) Gorlc  AS ip \\ izeii
13a» q. R oggen  28 q. Gerste wöchentlich.

c) Niedrzwice 4 i  q. W mzen
lt» q. R oggen  32 ip; Je rate wöchentlich

d) 0  r\ 1Ö2 q. Weizen
30 q. R o g g e u  B2 q. Gerste wöchentlich  

' e) '■'labuszowiöe« wird ausschliesslich zur Vermahlung 

von C • ’treido ür du It. u. k Militärverwaltung ver 
wendet.

Dii se vurgeschnebonen Kontingente werden zur 

D eckung des Mehlkonsums der Städte dieneu und in 
•folgender Weise verteilt:

a) MüiUq SoaszoW tur Staszow, Bogorja , Potam oc.
b) Mühle Gorki iiir KUmontoVv.

c) Mühle ATourzwio* für Osiek, K oprzyw nica .
d) Muhte • I o n  tur .saudomierz, Zawichost.

■1 Die mit P unkt 3 vorgesohriebeneu Getreide- 

nieug m dürfen lie. Grosiimihlen nui au f Grund 
eine'- \ ein k. u . k.. Kreiskom m ando ausgestellten Be- 
rechti-'u u ä  enntauien and L ct der Einkäufer d mi-. &
Verkäufer eine Bestätigung ober die Menge des ge- 

ksW fei Gofreiues auszustollen.

5} Die ros- 'ühlen dürfen nur InRende Mehl- 

gattungeD erzeugen:

W E IZ E N M E H L

A uszug Mehlgattung

LÖß Teile; 
W'eizsn

80"/o W eizen vollmehl

l b > Kleie
1i in Teile 
Weizen 9(-i% W eizenschrottm ehl

R O G G E N M E H L

A uszug Mehlgattung

100 Teile 
R o g g e n

<s0°/o R ogganvollm ehl

lb°/o K leie
1 0 0  1 e i l e

Roggen 8 6 - / 0 Roggensoli rottmehl

G E R ST E N 'M E  HL

A uszug Mehlgattung

100 Te-le

Gerste 
.........-  ...

-SO0 Gerstenmehl

Kielt

Ausserdem d a r f  Rollgerste in zwei Sorten, eine 
mittlere Nummer und die grösste Sorte, erzeugt wer
fen

Ausser den von  r wähnten Mahlprodukten darl 
k u u  anderes Mahlgut erzeugt werden und ist jede 
Orrossmühie verpflichtet, von dem ihr zugeteilten Wei- 

zenkontirigent wenigstens 60°A> au f  W eizensohrottm ehl 
zu verarbeiten.

ü. Du irrossmüblen müssen ausser den durch 
eigenen Einkauf beschafften Getreidem engcn auch das 

innen vom k. u k. Kreiskommando übergebene G e

treide vermahlen, sonst dürfen sie aber kein anderes 
Getreide verarbeiten,

7. Der Mahllohn der Uruasmiihleu wird mit 2 
Kr. 50 h. festgesetzt

8. Dia GrossmiihJen haben em  durch das k. u. k. 
Kreiskommando vorgescliriebene* Vormerkbuch zu füh

ren uud in der Anmerkungsrubrifc dieses Buches er

sichtlich zu machen, ob das Getreide gekauft, oder 

aber v om  k. u. k. KreBkommaurio zum Vermahlen 
übergeben wurde

Ü. Zu  jeder Grossmühle wird ein K ontro l lor 
gan des k. u. k. lvreiskommandos zugeteilc. Die K o n 
trollorgane haben au f Ute genaue Führung des V or
merkbuches und Entrichtung dos in Betracht kom

menden Ri giezusciiiages des Getreidemonopols für das



in deil Grossmuhle erzeugt* Kuusiimmeiu, uni dem
BfttiSLftb und rl in gejjivm-st*. Kinhal .ung ' j ta f f lv fr  
sH irilVu 7.» achten

lü Der .tigentumer ar frossmi t)f ist- y«,
piluditet, dem zng'eteilttui Kontrollorgane 111 uitaiittH- 

arec k # h «  dm VTüTiIt eine W o u n u d g  nui der 
wendigsten Eumciitu ng säur V erlegung  7,11 steilen 

!>ns in den Grossnuihlen * $ fe u g p i  \fahigUi. 'Hart im- 

jenen  Personen verkauft. werdet welche von- Jt Ln "k. 

kj-.vsl •otmua.ndo da*.« berechtigt sind. A u f  der schrift
liche* Ein kanfsbereohtignng ums», auch die Menge 

des Meliles, welche der Berechtigt.- wrtehcr.tfien ein- 
kanfah darf. er-doht,licfT aisin

Tu Folgende Preise wurden für die v  ilKiiow- 

■Joueu M cM gvtfim gen festgesetzt:

Obige, Preise versteh,. u sieh ihr iOO kg. loco Muli- 

le und sehlicss'-n lu «ich:

a) Den l{"g ieziisehiag  fär den Maller:

1 K . pro 100 kg. zur D ock u n g  der Uotreide- 
einkauisko.sten, Zufuhr, u. s. w. des Müllers;

b) Regiezuaclilag des Gotreidemonopois:

2 K von je 100 kg. dea m der Uülne rzeug- 

t.en kunsummehles:

u) Zuschlag  für den Sack:
i

2 k r .  pro 100 kg.

Falls der Käufer eigeni Blicke beisteiit, rn .ie -  

n g t  sich rler Preis für 1MJ kg  tun 2 Kronen.

1*2) Des Keglezuseidag des Getre.ideinonopols bl! 
ißt eine Einnahme der k. u. k. Militärverwaltung und 

wird ‘au f  Grund de* Vormerkbuches ln h r Höh von  2 

K. für je  lÜl 1 kg. erzeug!,en l\ Gusununehic- uöer lto llger  

te je  iO-tägig v on den k. u, k. ± manzbchordi l ein

er »i uetr w n  i’ n \ . •eciiiim.u; im

nnerfc. im -fäii ii.lion n.aene um ün r daß' öm 
.assierfmi pi r.ig iit ordnungsm . .-,st , Ou.Lh, n »  ,n 
■ L. Ihn. welch, kiß mbe.wah, St

m  G ro  ÄjjGäßeri müssen S b  Oesitze m e ; 
nt ui hui i leznuaiwage und von Ki'o» ramm

gewinnt- 0 se wA- re Können neim u k
K">-,isk . ite.au , g kauft weruei

C. Kleinniühleit

\ilu Anderen, trüber lieht f « r u h e n  Muli 
um, werden als- k  nmi..iieu nezen-unet-.

8} N ur solch«- K -inmuhlen. dürfen Get,reide ver 
maliInn. welche .schon im Februar dieses Jahres in 

Betrieb standen h ist. v  -rboteu. neue ndn  bl«bei

intätige 0} lilen oh'ui üe^rnda» B ewilligung des k. i;
Ivn i -.gouimandos tu ietrieo  zu setzen

9) Dia Kfemmufiien lürten k»in Getreide ein- 
kaufen, sowie auch kein Getreide der Händler zum 

VDruianlt-.n &n nehmen; sie dürfen lediglich nur solches 
Getreid, vermahlen, wvioh&s ihnen di<i\ Drtsbd^olke-" 
rutig zum eigenen K on su m  übergibt, oder solches, 
,W' iclie: ihnen om k. u. k. K-euskotnmando oder von  

den Hilfskomitees übergeben wurde.

4J Die A m m m u hien  haben om V ormerkbuch zu 
führen, aus welchem der Name und der W oh nort  des 
Eigentum rrs des Getreides, „re G'attung un.. Me, je 
desselben, sow e auch nie M» higatrung, weh in* aus 
dem Getreide erzeugt wurde, and der T a g  ler Amii- 
teruug des M ahlgutes ersieht lieh sum

ö) lau K.I-lnmuiih dürfen nur jene. Mehlgat 
tungeu erzeugen, wtif-.lie mit erstehendem P unkt A  

für iJruSoLuüldtJj v org-iscJudcbch wurden.

M e h l  a, f t n ,\ u s /u g
(friiurlpri is

flegie-
zfts* klag 
fli v lietT 
M . Ivir

Keg lezu- 
hhigdes 

G etreide 
iuon-e]iol:

/.nsclil. ; 

S » i '„

Hugrospr-

1
Weizen voll me hi PO* - dS 20
W  t izmiäc ii rot. tu
■ Koggen voll mell 1 PO >■ B l 00 L
UoggenSchrottineiU ys<' di» 1
Gerstenmeld 8 p ->i\ d l  5 0 oO  »
Kollgersti' mittel J 7 .V  *f 2 12
Kollgerste grob
Kleie
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6) Der Mahllohii der Kleinmühleii beträgt 2 
K. für 100 kg. Getreide darf an Stelle des Mahlloh- 

nes nieht angenom men werden. A u ch  darf für das 
ü liiTmimmeie Getreide nicht fertiges Mehl einge

tauscht werden

C. K le inversohle iss für Mehl.

1) f ü r  j* de Stadt wird eine gewisse Anzahl 
Geschäfte mit dem Verkauf der Mahlerzeugnisse betraut, 
und dürfen keine anderen (Jeschäfte Mehl am Lager 

halten.

Die zum Mersohleiss von Mehl berechtigten G e 

schälte erhalten vom  k. u. k. Kreiskommando eine 
besondere Legitimation, welche sie zum Einkauf einer 

gewissen M enge Mehl in einer bestimmten Grossmuhle 

berechtigt.
A

2) Die Preise'.für die verschiedenen M ehlgat
tungen werd. n im Kleinverschleiss iiir 100 k g .  und 

LOO russ. 'Pfund wie folgt, festgesetzt:

nach G ew icht ersichtlich zu machen.

D. Bäckereien.

Für jede Stadt wa'd die notw endige  Anzahl 

Pückereien vom k. u. k. Ivreiskonimando zum Prot  
backen ermächtigt und es darf keine andere Bäckerei 
ohne besondere Ermächtigung in Betrieb gesetzt w e r 

den.

E. S t rafbestimmungen.

Übertretungen dieser Vorschriften werden nach 

§ ld  der Verordnung des Arm eeoberkom m andos vom 

26. Juli 1915 Nr. 27 mit Geldstrafen bis zu oODO K.. 
oder mit Arrest bis zu 0 VI matun geahndet. Even
tuell kann auch Entziehung des Vermahlungsrechtes 

ll mzutreteu.

F. Inkrafttreten dieser Vorschriften.

Diese Verordnung, welche am 1. Aprit mir, be-

Preis für

M H B E G A T T U N G A uszu g LÖO kg. 100 russ. Pfund.

K. 1 h. K. h

Weize,., vollmehl SO"11 47 1 20 1Ü 34

W eizenschröft,mell 1 yo" 42 l J 7„ --------------
21

Koggen voll mehl SOVJ 43 | cO 17 82

Koggen Schrott, me hl 90"." 39 | lb y,8

GerStenmehL S( I" '• 13 | 6ü 17 82

RollgerSte mittel 40 | 18 89

Rullgerste grob 44 18 03

Dem obigen Preise darf für die Zufuhr von der 
Mühle ein B etrag zugeschlagen werden, welcher 1(1 h. 

für 100 kg. und 1 km. (W erst) E utfernung von  der 

Mühle beträgt.

3) Bei A b ga b e  von M ehl unter 1 k g .  haben 

die Bruchteile unter 1 Ibdler für einen ganzen Heller 

zu gelten.

4) Jedes dieser Geschäfte muss an einer sicht

baren Stelle einen Preistarif für die verschiedenen 
Mehigattnngen, schon mit A nrechnung desT Erachtzu- 

Schlagns,, aubringi-n. Ausseniem ist jeder  \ örschbüsser 
von Mehl verpflichtet, d'v in seiner Verkaufstelle be
findlichen Mehl Vorräte mit einer deutlichen Actüchrift 

nach den eiuzi Inen Gattungen zu bezeichnen uud aul 

dieser auch die Preise der einzelnen Mehlgattungen

Sonderer K undm achung verlautbart, wurdöj tritt mit 

dem T age  ihrer Verlautbarung in Kralt.

11.

A p r o v i s i o n i e r u n g  

der Städte und Marktflecken, 

Einführung von Brotkarten,

Mit besonderer K undm achung vom  I. April l9.1?> 

hat das k. u. k. Kreiskommando den .Eigentümern von 
4 GröSsnnihleu die Berechtigung zum A nkaul von 
Getreide ln bestimmten Mengen erteilt,, welches in die
sen Müblen vermahlen wird uud zur AprOvisiomerung 

der iStädte dienen soll.



Mit derselben Kundm achung wurde auch das 
M ahlgut dieser ( Irossmühlen auf einzelne Städte ver
teilt.

In Anbetracht grossen Bedarfes an Brotgetreide 
tür 11 ie■ 'Arm ee und die Z iv ilbevö lkerung  ist, weitgfe- 

hendste Sparsamkeit im Mehlkonsum unumgänglich 
notwendig.

Aus diesen (Gründen wurde die notwendigeO
Mefljioeogfc nach der Anzahl der B ew ohner einzelner 

Städte berechnet. Der Vorschleis« von Mehl, sowie 
das Verbacken wurde vertrauenswürdigen \ erschleis- 
sern und Bäckern, welche eine B erechtigung  zum 

A nkauf von Mehl erhalten, anvertraut. Diese Geschäf

te und Bäckereien haben das Mehl in den Gressuiüh- 
len aul Grund oben erwähnter B erechtigung  einzu-' 

kaufen und dürfen das Mehl und B rot  nur an j<- 
ne Personen verkaufen, welche Brotkarten besitzen.

Die Brotkarten werden hiemil in Sandomicrz, 

Zaw ichost, Staszöw , Klimontöw, Potaniec. Osiek, 

Kourzyw nica, Bouorja eingetuhrt.

Die Stadtrnagistrate, respective die G em einde
ämter haben sofort ein Verzeichnis der Häuser zu- 
sammenzustellon und durch eine aus der eigenem 

Mitte gebildete Kommission die A nzahl der Hausbe
wohner festzustelien.

A ut Grund der in dieser Weise durehgeführten 

Zahlung, werden die Stadtmagistrate respective die 
Gem eindeämter wöchentliche Brotkarten an die Haus
besitzer verteilen.

D P  letzteren siud verpflichtet einmal in der 

W oche , an den von den Scadtmagistraten festgesetz
ten Tagen, die Brotkarten im Magistrat abzuliolen 

und zw ar in jener  A nzahl, welche der Zahl der Eiti- 
wohner des .Hauses entspricht, und dieselben au ihre 

Parteien zu verteilen.

Die Brotkarte bestellt aus 7 Kupon®, von  w el
chen jeder zum A n k a u f  vom  200 gr. oder (1b Lot) 
Mehl oder 28Ö gr. (l'J Lot) Brot berechtigen.

Der Verschleisser hat vom  A nkäufer  so\iele 
Kupons abzuverlangen, als das Gew icht des angekaut- 

ten Moliles oder Brotes ausmacht und hat dieselben dem 
Stadtrnagistrate respective dein Gem eindeamte abzu

geben.

Die israelitische B evölkerun g  erhält wänrend

der jüdischen Feiertagswoclm keine Brotkarte, da sie 
schon mit Feiertagsmeiil beteilt wurde.

Vlle Mehl oder Eiollgerstenvorrüte weiche in an
deren, als den berechtigten Geschäft! n und Bäckerei
en vorgefunden werden, werden rücksichtslos konfis
ziert und die Schuldigen bestraft.

Die Verschleilfser dürfen in den Grossinuhlen 
nur W eizenvollm ehl und Rollgerste ankaufen oder an 

Btelle der letzteren Gerstenmehl, die Bäcker hingegen 
nur Weizen, RoggenSohrottmehl und Gerstenmehl. Nur 

ausschliesslich diese Mehlgattungen zusamniengem.sollt 
dürfen zum B rotbacken verwendet werden

Die Mehl verschleisser sind verpflichtet in ihren 
Geschäften einen durch das k. u. k. Kreiskomniando 
bestätigten Mehl- Preistarif aufliegen zu haben, d.e 
B äcker einen solchen mit Brotpreisen.

A lle  Übertretungen werden im Sinne des § 13 
der V erordnung des A . 0 .  Ivdtei. vom 2<>7, 101-5 
Zahl 27 mit Geldstrafe, bis 5000 K. oder Arrest bis 

zu tj Monaten bestraft. Eventuell wird auch die E nt
z iehung der Handelsbefugnis v e r f ü g t  werdeu.

Diese V erordnung tritt mit dem T age  der Ver
lautbarung in Kraft.

1?

Bekäm pfung der Fuegennlage,

Bei Eintritt der wärmeren Jahreszeit wird sich - 
wenn nicht baldigst entsprechende Gegenm abregeln  
getroffen werden-neuerdings die F iiegeuplage  in sehr 
unangenehmer W eise geltend machen Abgesehen da
von, dai.i die Fliegen zu den eckelerregenden Tieren 

gehören, können sie dem Menschen auch durch Ü ber

tragung ansteckender Kraiikheitskeime gefährlich wer
den. Es ist also besonders aus letzterem Grunde not
w endig  gleich von allem A nfänge  an die Bekämp- 

xung der Eliegenplage einzuleiten und durchzufuliren 
EMlgende Erfahrungen und Gesichtspunkte mögen da
bei zur A nle itu ng  einer wirksamen B ekäm pfu ng die
nen: Die E'liegen vermehren sich bei günstigen Be* 
dm gu n gen -W ärm e und Nahrung- in kurzer Zeit  zu 

ungeheuren Mengen; ihre Nahrung bestellt m orga

nischen Aofallstoffen, wie Speiseresten, K ot von M en
schen und Tieren, faulendem Papier und Heiz, fau

lenden Hundörn, verwesenden tierischen Kadavernj ihr



Big. 1 zum Amtsblatt 6
Vei schle isskonsignation

dos Tabak- Vorlegers in .....      ~...................... ...............

für die Zeitprriode von ..................    bis..

A uzah l der Tabttk- Material- Fassungen

Tarif wert des anfanglichei 

\ o.rlage der letzten V ersc! 

Tarifwert der bezogenen

*L

Tarifwert

E i n n a h m e n :

Vorrates, bezw. des inventierteu Vorrates (bei

ibusskonstgnation) .............................  . . .

iabak Fabrikate . . . . . . . . .

Iv h

Zusammen Fiunahme.n:

der Ausgaben an

l’ ost
Nr. . Name des Trafikanten Standort und genaue Adresse:

1 Verlagstrafik

2 iS'. ’N.

3 N. N

Sonstige A usgaben  Verluste ecz

Summe de.T \usgaben:

Verbleibt W ert  deS( rechnungs-

mässigeu V orra tes .......................

G egenüber dem Yv erte des 

iuventierten Vorrates von .

Demnach im dir, weniger

Anmerkung-

Grössere Beträge bei der letzten Post „Sonstige' A u sga b en “ sind aufzuklären, ebenso eine, (Sr- 

jiebliohe Differenz zwischen dem W erte  des reolmungsmässigen und des inventmrten Vorrates.





Big. 2 zum Amtsolatt o

E rtra g s  und Lastenausw e is

. bis

des Tabak Verlegers.

über die Zeitperiode von ............................

Standort des Verlag' s  ............... ........ ............................. ....... ...............................

(genaue Adresse). . —,,............      — .......................—_  ..........

Standort der Verlagstrafik ......................................      —- .....

KasswngssR Ile des Verlegers     ... .......

Entfernung des Verlages von der Eassungsstelle in Kilometern 

A n za h l  der Materialfassungen für den Verlag

A nzahl der dem Verlage zugewiesenen Trafiken (I.)etailversohleisser) 

Tarifw ert der Materialausfo.lgungi n  ....... ...................................... ...............

a) an die Verla,gstra.fik . ........................................... ....................................

b) au die angewiesenen Trafikanten ............ ............. ...........................

in

 191

K ....

K

h

h

Summe K .

E i n n a h m e n K. h

°/o tige Verlegerprovision für das 

Tabakmaterial im Werte von . . . . .

bezogene

Bruttoertrag der Verlagstralik .

Summe der Einnahmen . .

A u s g a b e n :

Mietzinfi für die \ ersolileisslokahtäten . . . .  

B eleuchtung und Beheizung

Rein igung . . . . . . . . .

MatenaltassungskoSten u. event. Kosten von Retournierungen 

A usgaben  für das Personal

Versicherungsspesen . . . . . . .

Zinsen des ßetriebskapioales . . . . . .

G-ewimiruckzahlungeii . . . . .

SP uer und („hebühren vom i'abakgesehäfte 

Kleine Spesen (Diverse) . . . . . .

Summe der A usgaben  

'Reingewinn.

K.

Anm erkung:

Reinertrag von  den im rabakverschleissgeschafte abg 'Setzten  Nebeuar-
%

tikeln, Stempel etz. . . . . . . .





M ilitärgericht B i£  3 zum Am tsblatt b

ues k. u. k. Kre iskom m anuos 

in 0  P A  T  0 W. 

S t e c k b r i e f

1) J a »* f  -Cts&rwuiski aus Je len iöw  Kreis Opatöw, 2-1 Jahre alt,, mitti lgrol.i, hat kleinen dunkel

blonden Schnurrbart dunkelblonde Haare j-St etwas blatternarbig, hat an einem Unterschenkel eine Narbe 

von einer Schusswunde.

2) M.chael Czerwinski aus J e L in ö w  Kreis Opatöw, 32 Jahre alt, Bruder des O lg e n a n n tm  mittel

groß, blond, rotblonder Schnurrbart.

3; Stanislaus Redlich aus ( 'zerwoua-Göra, Kreis O patöw, 22 Jahre alt, blond, groß, stark, bartlos.

i ,  W ojciech  Jlarzeo aus Ahrocyc, Kreis Kielce, 2J Jahre att, groß, schlank, hat schwarze tiaar*, 

kleinen schwarzen Schnurrbart.

5;- W alek  Jedyn ak  (nähere Daten u Personsbeschrmbung fehlen) sind mehrerer Raubübertülle und 

Raubmorde im Kreise Opatöw, Kielce und W ierzbuik  überwiesen.

Sie hielten sicli bis 2(5. Dezember PJ15 m Jeleniöw, danu in W ieloborowioe, Kreis Wierübaik und 

zuletzt tu Truskolasy, D uklauy  und Oz, rw ona Göra, Kreis Opatöw  auf.

Sie gehen auch ais Juden verkleidet herum.

Dieselben sind im Betretungsfaüe zu verhatten und dem. nächsten Militärgerichte einzulieferu.



.



M ilitärgericht Big. 4 zum Am tsblatt 6

des k u. k Kre iskom m andos 

in 0 P A  T  0 W.

S t e c k  I) r i e f .

J) Johann Lasek aas Mirocice- kreis  k ie lce  22 Jahre alt. mittelgroß, schlank, hat Schwarze Haare 

längliches Gesicht ohne Schnurrbart wegen Verbrechens des Raubes in Haft ist am 11J.|6 l'Jld. aus dem 

.Feldarreste in Opatöw  entsprungen

2) Johann Zajaczkowski, Spitzname Ogrodnig. aus Opatöw 34 Jahre alt, ca. 170 cm groß, mager, 

hat blonde Haare, kleinen blonden Schnurrbart, blaue A ugen  ist leicht blatternarbig, ohne Vorder/ahne, lun 

geukrauk mit Schwacher Stimme, war mit braunem kurzen Oborra&k Stiefeln u. schwarzer Pelzkappe 

bekleidet, spricht polnisch und jüdisch wegen R aub  zu 10 jährigen schweren Kerker verurteilt.

3) Johann Lipski auch Lipa genannt, aus lvrynki, kreis \Vn rzbnik, in W o n ch o ck  deßelbon kreises 

wohnhaft, 22 Jahre alt, mittelgroß, schlank, blond hat blaue Au^eu, war mit braunem kurzen Oberrock 

(kurtka), Stiefelu u. Schwarzer Pelzkappe bekleidet, w egen  Räubverdauhts in Haft, sind 27. Februar l'Jlli 

aus dem Feldarreste in Opatöw  entsprungen

Im B etretungsfalle  verhaften u. dem nächsten Militärgerichte ainlietern.





Nr. 6.

Elugkreis ist, na«ti Ansicht von Zoo logen , ein ver- 
hültnismiil.iig beschränkter und erstreckt, sioli nicht 
weiter als au f 300 bis 400 Meter. Hs wird sich also 

empfehlen, Rücksicht zu nehmen aut peinlichste Sau
berkeit der W ohnungen  besonders der Küchen, der 
AboTte, der Höte. der Strassen und Plätze. Es darf 
kein unnützes Hürumliegen von A bfa llsto ffcn  gedul

det werden. Es würdt sich sehr empfehlen, ja  direkt 
unerläl-Uich sein, wenn in den Städten und gröberen 

Ortschatten die Hauseigentümer eines jeden  Hauses 
an einem geeigneten Orte eine Kiste oder einen Korb 

zur A ufnahm e aller dieser festen A bfa llsto ffe  aufstel
len würden: sämmtliche B ew ohner des Hauses wären 

energisch dazu zu verhalten, den Kehricht aus Küche 
und W ohnzim m er in dieses Gefäß abzulagern; die ge

füllten Kisten-niit Deckel natürlich-wären periodisch 
an eiimm bestimmten Orte außerhalb der Ortschaft 

zu entleeren und rlasi ibst einen Kom posthaufeu zu er

richten. N otw en d ig  erscheint weiters die gi naue E in

deckung der Senkgruben, sowie die Verseilung der 
A borte  mit Deckeln. Das Verscharren von tierischen 

Kadavern und das A bleilen  von schmutzigen und 
jauchigen  Tümpeln ist selbstverständlich

In zweiter L in i"  wird es sich empfehlen durch 

Aufstellung \on Eliegm.ränggläsern und Eiiegenpa- 
piür gleich vou allein A nfang  an die ersten Exi m- 
plare zu vernichten. Unumgänglich  notw endig  ist da* 

Aufstellon obiger (jferäte|zur Vertilgung der Fliegen in 
allen öffentlichen Lokalen, besonders in Gasthäusern 

Kaffeehäusern, Gesclniftslokalen- vor allem in den 
Zuckerbäckereien und Delikatessengeschäften.

W enn es gelingt auf die oben beschriebene 

W  eise den Fliegen die Lebensbedingungen zu ent 

ziehen und durch Vernichtung der ersten Lndividiien 

die rasche Vermehrung zu verhindern, wird dm Klie- 

genplage im kommenden Sommer keine große werden 
und keine ernste Gefahr für die Gesundheit mit sich 
bringen

Per k- u. k. Kreisftommanäanf:

A D O L F  S C H A L L E R  .... P
O b e r s t .



.


